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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.05.1949

Norm

ABGB §1294

ABGB §1304

EKHG §9 Abs2 F

RHG §1

Rechtssatz

Eine bahnfremde Person, die verbotswidrig eine Draisine benützt, trägt an dem Unfalle, den sie auf der Strecke

erleidet, ein Verschulden; auch die Bundesbahnen tri t ein solches Verschulden, wenn ein Angestellter der Bahn die

Benützung der Draisine zuließ und infolge Unaufmerksamkeit den Unfall herbeiführt.
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